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Bei der Entwicklung der Hochschulreformen in
Deutschland sind wir in eine neue und ganz entschei-
dende Phase gekommen. Bislang hat die Erneuerung un-
serer Hochschulen in erster Linie Wirtschaftlichkeits-,
Management- und Organisationsfragen in den Blick ge-
nommen: es ging um Effizienz und Flexibilität in der
Hochschulverwaltung, es ging um Transparenz in den
Kostenstrukturen, um eine professionellere Vermark-
tung der Forschungs- und Bildungsangebote, um Me-
chanismen der Qualitätssicherung und Leistungseva-
luation und schließlich um die formale Anpassung
unserer Studienabschlüsse an internationale Standards.

In all diesen Bereichen sind die deutschen Hochschu-
len ein gutes Stück vorangekommen. Für die meisten
dieser Strukturprobleme gibt es inzwischen zumindest
Modelllösungen – der Stifterverband hat viele davon ini-
tiiert und begleitet. Seit einiger Zeit rücken nun zu-
nehmend wieder qualitative Fragen der Hochschul-
ausbildung in den Mittelpunkt der Diskussion, Fragen
der Studieninhalte, der Studienstruktur, der Studien-
abschlüsse und der multimedialen Vermittlung der
Lehrinhalte.

In diese Entwicklung eingebettet ist das Thema der Cre-
dit-Systeme an deutschen Hochschulen. Als Ende der
80er Jahre das European Credit Transfer System
(ECTS) entwickelt wurde, ging es zunächst um das eher
formale Problem, eine Art internationale Währung zu
finden, mit der sich Studienleistungen quantitativ be-
rechnen, vergleichen und transferieren lassen. Das war
zu jener Zeit ein großer Fortschritt. Insbesondere an-
gesichts der vielen unterschiedlichen nationalen Lö-
sungen, die oft wenig transparent und aussagekräftig
waren. Inzwischen ist freilich erkennbar, dass auch das
ECTS an die Grenzen seiner Aussagefähigkeit stößt –
spätestens dann, wenn Studien- und Prüfungsleistun-
gen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ er-
fasst, bewertet und angerechnet werden sollen. In
Deutschland ist das Nachdenken über Credit-Systeme
richtig in Gang gekommen, als mit der Novellierung des
Hochschulrahmengesetzes die Einführung gestufter Ba-
chelor- und Masterstudiengänge ermöglicht wurde.

Inzwischen ist die Bereitschaft in den deutschen Hoch-
schulen gewachsen, die gesamte Organisation des Stu-
diums durch die Einführung von Credit-Systemen zu

verändern. Im Jahr 2000 sind an deutschen Hoch-
schulen mehr als 300 der neuen gestuften Studiengän-
ge eingerichtet worden; viele dieser Studiengänge ha-
ben ein Credit-System. 

Das Ziel einer Neugestaltung des Studienaufbaus ist da-
bei meist sehr klar: der Aufbau soll international kom-
patibel sein, er soll flexibel sein, um Mobilität zu ge-
währleisten, und er soll durch studienbegleitende
Leistungskontrollen ein zügiges Studium ermöglichen. 

Der Weg dahin ist jedoch oft weniger klar, wie sich an
den von Fachbereich zu Fachbereich doch recht unter-
schiedlichen Darstellungen der Credit-Systeme zeigt.
Heute gilt: (Almost) anything goes! Und so ist inzwi-
schen hinter der Übereinstimmung in der Zielsetzung
eine fast überbordende Vielfalt von Konzepten ent-
standen: Die neu eingeführten Credit-Systeme variie-
ren in ihren Bezeichnungen, in ihrer Reglementierung
und in ihren Rahmenvorgaben. 

Es geht jedoch nicht nur um formale Fragen. Diese las-
sen sich lösen, ohne dabei die entscheidenden Zielset-
zungen aus den Augen zu verlieren: die Transparenz
und Planbarkeit eines Studiums und die internationa-
le Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit zertifizierter
Studienleistungen. 

Entscheidender ist, dass auf die Diskussion über for-
male Probleme nun endlich eine solche über Studien-
strukturen und Studieninhalte folgt. Denn die mit dem
ECTS verknüpften Richtlinien und Rahmenvereinba-
rungen geben letztlich keine Antworten auf die zen-
tralen Fragen, die sich bei der Neustrukturierung der
Studiengänge stellen: Wie verhält sich das System über-
tragbarer und flexibel akkumulierbarer Studieneinhei-
ten zu dem Problem des Aufbaus und der sinnvollen
Aufeinanderfolge von Credits? Gibt es eine inhaltlich-
logische Stringenz, die eher eine Verschulung der Ba-
chelor-Studiengänge nahe legt? Oder lassen sich Lern-
leistungen mit Hilfe eines Credit-Systems relativ
beliebig miteinander verknüpfen und dementsprechend
zu unterschiedlichen Zeitpunkten abprüfen und trans-
ferieren? Oder anders formuliert: Wann und unter wel-
chen Voraussetzungen entsteht aus den vielen Mo-
saiksteinen ein Gesamtbild, das mehr ist als die
Addition seiner Teile?
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Es ist notwendig, wegzukommen von der beziehungs-
losen und zeitlich beliebigen Anhäufung von Studien-
stoffen; die Studieninhalte sind vielmehr curricular so
anzuordnen, dass das definierte Studienziel im Sinne
der Viereinigkeit von Wissen, Verstehen, Können und
Anwenden tatsächlich erreicht wird.

Das setzt eine gründliche Durchforstung der Lehrin-
halte und eine Neukomposition voraus. Dabei muss je-
des Fach Antworten finden auf die Fragen: Welche
Lehrgegenstände sollen erhalten, welche können weg-
gelassen und welche müssen wie neu arrangiert wer-
den? Es genügt keinesfalls, neue Abschlüsse über ver-
altete Prüfungsordnungen zu stülpen und diese mit
einem Credit-System auszustatten.

Wenn man über Credit-Systeme in Deutschland, Europa
und Amerika diskutiert, dann sollten nicht nur die for-
malen Seiten der Anrechenbarkeit und Übertragbarkeit
von Studien- und Prüfungsleistungen angesprochen
werden. Die grundsätzlichen Fragen lauten: Wie lassen
sich Studienanforderungen und Studienleistungen qua-
litativ einschätzen, und welche Konsequenzen ergeben
sich daraus für die Erfassung im Rahmen von Credit-
Systemen? Diese Publikation nimmt solche Fragen auf
und liefert innovative Lösungsansätze.

Auf Grund der Entwicklung und des Einsatzes neuer
Medien in Studium und Lehre werden sich die Lehr-
angebote, die Lerngewohnheiten und die Curricula
gründlich verändern. In Zukunft wird es ganz selbst-
verständlich sein, dass ein Student neben seinem Stu-
dium an einer Präsenzuniversität Kurse aus dem Inter-
net absolviert. 

Aber zurzeit ist weder die Akkreditierung und Zertifi-
zierung solcher Online-Bildungsangebote gelöst, noch
gibt es eine Verständigung über die Anrechenbarkeit
und Bewertung solcher Lernleistungen. In den Verei-
nigten Staaten wird inzwischen verstärkt darüber
nachgedacht, wie man Studieneinheiten, die im Inter-
net erworben werden, sinnvoll in Credits umrechnen
kann.

Das alte Bildungsparadigma der Einheitlichkeit ist pas-
sé – an ihre Stelle ist Vielfalt gerückt. Diese Vielfalt ist
solange produktiv, wie sie nicht zu einem Wirrwarr
unterschiedlichster Modelle führt, die für alle unüber-
sichtlich werden. Wir brauchen Richtlinien, die weder
zuviel noch zu wenig regeln und dreierlei sicherstellen:
Transparenz, Koordination und Kompatibilität.

Am 9. und 10. Mai 2000 hat der Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft zusammen mit dem Wissen-
schaftlichen Zentrum für Berufs- und Hochschulfor-
schung, Universität Gh Kassel ein Symposium zum
Thema Credit-Systeme an deutschen Hochschulen im
Wissenschaftszentrum Bonn veranstaltet. Die Ergebnisse
der Tagung sind publiziert in Stefanie Schwarz/Ulrich
Teichler (Hrsg.): Credits an deutschen Hochschulen. Klei-
ne Einheiten – große Wirkung. Neuwied: Luchterhand
(herausgegeben im Herbst 2000). Zusammen mit füh-
renden Experten aus dem In- und Ausland wurden Lö-
sungsvorschläge für die Ausgestaltung von Credit-Sys-
temen an deutschen Hochschulen erarbeitet. Insgesamt
nahmen über 200 Fachvertreter teil. Als ein Ergebnis
der Tagung bildete sich eine kleine Expertengruppe, die
es sich zur Aufgabe machte, auf der Grundlage von Er-
gebnissen der Bonner Tagung ein Richtlinienpapier
(Memorandum) zur Einführung von Credit-Systemen
an deutschen Hochschulen zu erstellen. Das Memo-
randum wurde auf einer Arbeitstagung am 15. Juni
2000 in Kassel von der Arbeitsgruppe verabschiedet
und bildet das Kernstück dieser Publikation. Ergänzt
wird es durch ein Beispiel zur konkreten Umsetzung des
Credit-Systems, das Volker Gehmlich, FH Osnabrück,
nach den Maßgaben des Richtlinienpapiers erstellt hat.

Allen Beteiligten, namentlich Volker Meyer-Guckel, Ste-
fanie Schwarz und Ulrich Teichler, den Verantwort-
lichen für die Tagungen, sei für ihre gute Arbeit eben-
so herzlich gedankt wie dem Arbeitskreis Credits an
deutschen Hochschulen, der das Memorandum verfasst
hat.

Prof. Dr. Manfred Erhardt
Generalsekretär des Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft
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Einführung
Transparenz von Lehre und Lernen, internationale Mobi-
lität der Studierenden, gestufte Studiengänge und -ab-
schlüsse, Studium im Rahmen lebenslangen Lernens, neue
Kombinationen von Studienfächern, Fragen der Effizienz
des Studiums und Differenzierung des Hochschulwesens
gehören zu den wichtigen Ansätzen der gegenwärtigen
Hochschulreformen. Credit-Systeme sind ein wichtiges
operatives Instrument, diese Reformprozesse auf der Ebe-
ne der Studien- und Prüfungsorganisation voranzubringen.

Die Bundesregierung und der Deutsche Akademische Aus-
tauschdienst haben zur Diskussion über die Einführung ei-
nes Credit-Systems in Deutschland wesentlich beigetragen.
Bereits 1997 haben sich die Kultusministerkonferenz und
die Hochschulrektorenkonferenz für die Einführung eines
Credit-Systems ausgesprochen; sie sehen darin einen Bei-
trag zur Modernisierung, Effizienzsteigerung und Inter-
nationalisierung der Studiengänge an deutschen Hoch-
schulen. Die Idee der Einführung eines Credit-Systems ging
in die Novellierung des Hochschulrahmengesetzes von
1998 ein. Inzwischen haben einige Ländergesetze den Weg
für die optionale Einführung geöffnet.

Bei der Entscheidung, wie ein Credit-System gestaltet sein
sollte, um den spezifischen Anforderungen von  Lehre und
Studium an den Hochschulen in Deutschland zu entspre-
chen und Raum zur Umsetzung der wichtigsten Reform-
ziele zu geben, kann auf die Erfahrungen mit Credit-Sys-
temen in vielen Ländern der Welt zurückgegriffen werden.
Sie waren zumeist von Überlegungen für eine bessere „Stu-
dierbarkeit“ der Curricula getragen. Große Unterschiede
sind in der Begrifflichkeit wie in den nationalen Prü-
fungssystemen erkennbar, jedoch hat studienbegleitendes
Prüfen dabei immer ein hohes Gewicht. 

Von großem Nutzen sind die Erfahrungen, die mit dem Eu-
ropean Credit Transfer System (ECTS) gewonnen wurden.
Dessen Erprobung wurde Ende der 80er Jahre im Rahmen
des ERASMUS-Studienaustauschs begonnen, um die An-
rechnung der Studienleistungen von international mobi-
len Studierenden zu erleichtern. Inzwischen ist es für so
viele Studiengänge in Europa eingeführt, dass es etwa für

die Hälfte der mobilen Studierenden gilt und ebenso für
ihre nicht-mobilen Kommilitoninnen und Kommilitonen.

Das ECTS-System hat nach anfänglichen Schwierigkeiten
auch in Deutschland rasch an Akzeptanz für die Studien-
gänge gewonnen, in denen viele Studierende mobil sind.
Eine Reihe der deutschen Hochschulen hat darüber hin-
aus Schritte zur allgemeinen Einführung von Credit-Sys-
temen unternommen. Befürworter sind sich in der Ein-
schätzung einig, dass Credit-Systeme am besten ihre
Potenziale entfalten, wenn sie nicht nur an einzelnen
Hochschulen oder in einzelnen Studiengängen, sondern
flächendeckend eingeführt werden. Die Chancen für die
Mobilität der Studierenden, für neue Verbindungen von Fä-
chern und für lebenslanges Lernen werden durch Credit-
Systeme nur dann erhöht, wenn diese in ihren Grundzü-
gen für Deutschland einheitlich organisiert sind. Deswegen
ist eine grundsätzliche landesweite Übereinkunft über die
Gestaltung, die allgemeinen Rahmenbedingungen und die
Terminologie eines künftigen Credit-Systems erforderlich.

Eine einheitliche Festlegung der grundlegenden Rahmen-
bedingungen für ein Credit-System ist jedoch nicht auf ei-
nen Konsens über alle Ziele und Verfahrenselemente im De-
tail angewiesen. Es erscheint unrealistisch und würde die
verschiedenen Reformbestrebungen an einzelnen Hoch-
schulen und Fachbereichen nur behindern, wenn man ver-
suchen wollte, Einheitlichkeit in allen Details zu erreichen.
Ohnehin ist eine Anerkennung von Credits im Falle inter-
nationaler Mobilität auf Flexibilität angewiesen, da die Re-
gelungen für Credit-Systeme von Land zu Land den jeweils
nationalen Besonderheiten von Studium und Prüfungen
unterliegen und somit unterschiedlich ausfallen. Es geht
nicht um die Einheitlichkeit des Systems, sondern um die
internationale Anschlussfähigkeit mit Blick auf Transparenz
in Lehre und Studium und auf die Mobilität.

Credit-Systeme sind in ihren Grundzügen nicht mehr als
standardisierte Berechnungen des Studienaufwands. Sich
auf ein Credit-System zu einigen und danach das Studium
auszugestalten wird jedoch immer mit der Erwartung be-
gründet, dass das Credit-System mehr leistet als lediglich
eine erleichterte Kalkulation. Daher ist es ratsam, bei der
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Festlegung von Rahmenregelungen darauf zu achten, dass
diese für die Entfaltung solcher Reformziele hinreichend
Raum bieten.

Die mit diesem Memorandum vorgelegten Empfehlungen
für Rahmenregelungen eines Credit-Systems an den
Hochschulen in Deutschland sind von der Gewissheit ge-
tragen, dass ein mittleres Regelungsoptimum nützlich und
erreichbar ist. Wird zu wenig geregelt, dürfte bei den Hoch-
schulen das Vertrauen in die Vergleichbarkeit und Aner-
kennungswürdigkeit der zu bewertenden Studienleistun-
gen fehlen. Würde jedoch der Versuch unternommen, sehr
viel zu regeln, dürfte ein landesweiter Mindestkonsens über
die Gestaltung und Einführung solcher Regelungen kaum
zu erreichen sein. Es sollen in erster Linie formale Aspek-
te geregelt werden – immer mit Blick auf eine dadurch
mögliche tiefer greifende Studienreform.

Dieses Memorandum fasst die Vielfalt der Konzeptionen zu
einem modellhaften Rahmenwerk zusammen. Die folgen-
den Punkte sollen aufzeigen, was bei der Festsetzung von
Rahmenregelungen zu berücksichtigen ist.

1. Motive
Ein Credit-System sollte so angelegt sein, dass es Raum für
die Entfaltung von mindestens vier Richtungen der Hoch-
schulreform bietet, die für das Hochschulwesen der
Bundesrepublik Deutschland eine große Bedeutung haben:
Erleichterung der Mobilität, Erhöhung der Transparenz
von Lehre und Studium, Verkürzung der Studiendauer und
Hinführung zu lebenslangem Lernen.

• Erleichterung der nationalen und internationalen
Mobilität: Bei der wachsenden Vielfalt der Hochschu-
len und Studiengänge bietet ein Credit-System die Mög-
lichkeit zum Wechsel zwischen einzelnen Hochschulen,
Hochschularten und Fächern oder Fachrichtungen. Die
Mobilität zwischen den Hochschulen des eigenen Lan-
des ist für die Diskussion in Deutschland besonders be-
deutsam, weil der Wunsch verbreitet ist, die traditionell
hochgeschätzte Chance zum Hochschulwechsel im Lau-
fe des Studiums auch bei zunehmender Differenzierung
des Hochschulwesens zu erhalten. In anderen Staaten
hat dieser Aspekt nur eine geringe oder gar keine Be-
deutung. Angesichts der wachsenden internationalen
Mobilität der Studierenden kann ein Credit-System die
Überprüfung der im Ausland erbrachten Studienleis-
tungen erleichtern und bietet die Möglichkeit, diese an-
zuerkennen und anzurechnen. Zudem wird Deutschland
als Studienstandort für ausländische Studierende an At-
traktivität gewinnen, da Credit-Systeme bereits in einer

Vielzahl von Ländern bekannt sind und den ausländi-
schen Studierenden nach der Rückkehr in ihr Heimat-
land die Anerkennung der in Deutschland erworbenen
Studienleistungen erleichtert wird. Deshalb ist anzu-
streben, dass das in Deutschland einzuführende Credit-
System national und international kompatibel ist.

• Erhöhung der Transparenz von Lehre und Studium:
Ein Credit-System verlangt für jeden Studiengang eine
detaillierte Darstellung der zu erbringenden Studienlei-
stungen und -inhalte sowie deren Einteilung in Stu-
dieneinheiten, für die jeweils eine bestimmte Zahl von
Credits festgesetzt werden. Das erleichtert den Studie-
renden, sich frühzeitig und zielgerichtet einen klaren
Überblick über ihre Studienplanung zu verschaffen. Die
Lehrenden sind angehalten, untereinander die Lehrin-
halte, die Lehrziele und die erwarteten Lernergebnisse
abzustimmen. Daher werden gut strukturierte Lehrplä-
ne und eine effiziente Lehrplangestaltung zunehmen.
Darüber hinaus wird der Ressourceneinsatz in den ver-
schiedenen Studieneinheiten und -fächern transparen-
ter und somit besser kalkulierbar.

• Verkürzung der Studiendauer: Angesichts der oft lan-
gen Studiendauern und der hohen Abbrecherzahlen
mancher Fächer kann ein Credit-System zur Verbesse-
rung der „Studierbarkeit“ durch höhere Transparenz der
geforderten und jeweils erbrachten Studienleistungen
und eine verbesserte Systematik der Studienorganisation
beitragen. 

• Hinführung zum lebenslangen Lernen: Die wachsende
Vielfalt der Verwendung erworbener Qualifikationen und
die zunehmende Bedeutung des lebenslangen Lernens le-
gen es nahe, die Anerkennung von Teilleistungen im Stu-
dium über ein Credit-System zu verbessern. Im Hinblick
auf flexible Lehr- und Prüfungsformen und deren zeitli-
che Verteilung erhalten Credits eine „Wertsicherungs-
funktion“, da der Wert für eine einmal erbrachte Leistung
nicht verloren geht. Damit wird die Flexibilität im Erwerb
und in der Nutzung bereits erworbener Qualifikationen
erhöht und individuelle Studienstrategien bis hin zur
Kombination unterschiedlicher Studienangebote zu neu-
en Studiengängen ermöglicht.

2. Konstitutive Elemente und deren Begriffe
Credit-Systeme unterscheiden sich – gleichgültig, wie die
Details im Einzelnen gestaltet werden – von der bisher in
Deutschland vorherrschenden Organisation von Lehre und
Studium in zwei Aspekten. Erstens wird der Umfang von
Lehre und Studium nicht nach dem Aufwand der Leh-
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renden (Semesterwochenstunden), sondern nach dem Auf-
wand gemessen, den die Studierenden für die Teilnahme
an Lehrveranstaltungen und für das Selbststudium ge-
wöhnlich zu erbringen haben. Zweitens erfolgt für jede Stu-
dieneinheit eine Leistungsbewertung, bei der zumindest
zwischen „nicht bestanden“ und „bestanden“ differenziert
wird. 

Konstitutiv für ein Credit-System sind die zu vergebenden
Credits, die Studieneinheiten und der Studienaufwand der
Studierenden. Für x-Stunden Studienaufwand wird ein
Credit vergeben. Eine Studieneinheit wird mit einer von
den Lehrenden und der Fakultät oder dem Fach zu defi-
nierenden Zahl von Credits belegt. Der Studienaufwand der
Studierenden ist die Gesamtzeit in Stunden, die für ein Cre-
dit in der Regel aufgebracht werden muss. Der Aufwand
kann sich auf einen einzelnen Credit, auf einzelne Stu-
dieneinheiten oder das Gesamtstudium beziehen.

Credits sind somit:
• quantitative Maßeinheiten für den Studienaufwand der

Studierenden (ein Credit wird für x Stunden erfolgrei-
chen Studiums vergeben).

Studieneinheiten sind:
• thematisch bestimmte Einheiten des Lehrens und Ler-

nens (wie in Deutschland bisher die Lehrveranstaltun-
gen),

• Einheiten, für die der typische zeitliche Studienaufwand
vorab in Credits ausgewiesen wird (nicht allein für die
Lehre, sondern für Lehrveranstaltungen und Selbststu-
dium oder im Falle von Examensarbeiten auch nur für
das Selbststudium),

• Einheiten, für die eine Leistungsbewertung erfolgt (zu-
mindest als nicht bestanden bzw. bestanden).

Studienaufwand ist:
• die Zahl der von den Studierenden gewöhnlich zu er-

bringenden Stunden, um einen Credit zu erwerben.

Es wird empfohlen, in Deutschland den Terminus „Cre-
dit“ zu verwenden; er schließt zwar missverständliche As-
soziationen nicht völlig aus, ist jedoch mittlerweile in
Deutschland und international inzwischen so verbreitet,
dass die Durchsetzung eines deutschen Begriffs als un-
wahrscheinlich erscheint. In jedem Falle sollten Bezeich-
nungen vermieden werden, die Worte wie „Punkte“,
„points“ o. ä. einbeziehen, weil dies in Deutschland eine
Vermischung mit den bisher üblichen Benotungen zulie-
ße; diese sind aber mit Credit-Systemen nicht per se ge-
geben, obwohl sie deren Bestandteil sein können.

Daneben ist die Einführung des Begriffs „Studieneinheit“
zu empfehlen, weil sie den Berechnungswechsel vom Auf-
wand der Lehrenden zum Aufwand der Lernenden in den
Mittelpunkt rückt. Abgeraten wird, stattdessen den Begriff
„Modul“ zu wählen, weil dieser jeweils spezifische Asso-
ziationen über zeitliche Kompaktheit – z.B. in Wochen-
kurse – erweckt, die für ein Credit-System nicht konsti-
tutiv sind und sicherlich auf keinen Konsens im Detail
rechnen können.

3. Anzahl und Größenordnung der Credits
Es wird vorgeschlagen, 60 Credits pro Jahr zu vergeben.
Das entspricht ECTS und steht keiner Umrechnung auf an-
dere Zahlen von Credits im Weg. Damit sind für ein vier-
jähriges Studium 240 Credits erforderlich. 

Bei der Berechnung des Studienaufwands je Credit sollte
zusätzlich beachtet werden, dass nach Beschluss der KMK
vom 24.10.1997 die gesamte Arbeitsbelastung der Stu-
dierenden an den Hochschulen in Deutschland 1.800 Stun-
den im Jahr nicht überschreiten soll (einschließlich der
vorlesungsfreien Zeit). 

Der tatsächlich jährlich erbrachte Studienaufwand dürfte
im Durchschnitt allenfalls etwa 1.400 Stunden betragen.
In vielen anderen Staaten wird diese Jahresnorm geringer
angesetzt als in Deutschland. Zuweilen wird auch nicht die
gesamte dem Studium zu widmende Zeit der Studieren-
den mit Credits verplant, sondern es wird erwartet, dass
Studierende auch zusätzliche, nicht mit Credits honorier-
te Zeit für das Studium aufwenden oder ggf. mehr Zeit für
eine Studieneinheit benötigen als gefordert. Schließlich gibt
es in manchen Credit-Systemen eine einheitliche Zahl von
Credits pro Jahr für alle Fächer/Studiengänge, in anderen
dagegen sehen einzelne Fächer/Studiengänge unter-
schiedliche Anzahlen vor.

Es wird vorgeschlagen, sich in Deutschland darauf zu ei-
nigen, 1.500 Stunden Zeitaufwand der Studierenden als die
übliche Jahresnorm für die Berechnung von Credits an-
zusetzen. 

4. Größe der Studieneinheiten
Es wird vorgeschlagen, für die Studieneinheiten eine ma-
ximale Größe festzulegen. Sie bemisst sich nach

• der maximalen Zahl von Credits je Studieneinheit (al-
so des vorgesehenen Studienaufwands) und

• dem maximalen Zeitraum, über den sich die Veranstal-
tungen strecken, die in eine Studieneinheit eingehen
(z.B. ein Semester, mehr oder weniger). 
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Die Frage der maximalen Größe stellt sich nicht, wenn al-
le Lehrveranstaltungen innerhalb eines Semesters beendet
und auch alle mit Leistungsnachweisen abgeschlossen wer-
den. Wenn jedoch nicht alle Lehrveranstaltungen mit ei-
nem Leistungsnachweis abgeschlossen werden sollen
(z.B. Vorlesungen), wenn das Prüfungssystem nicht zu
kleinteilig werden soll und wenn eine Prüfung das Erlernte
aus verschiedenen Formen des Lehrens und Lernens zu-
sammenfassen soll, ist es notwendig, die Studieneinheiten
größer zu definieren als es heute z.B. bei einer Übung und
dem dazugehörigen Selbststudium der Fall ist. Würden die
Studieneinheiten jedoch sehr groß gewählt und sich auf
sehr lange Zeiträume des Studiums erstrecken, so gingen
die grundlegenden Vorteile eines Credit-Systems verloren:
die Gewährleistung übersichtlicher Etappen der Leis-
tungserbringung sowie die Erleichterung der Leistungs-
anrechnung im Fall von Mobilität und bei der Kombina-
tion verschiedener Fächer.

5. Studienbegleitendes Prüfen
Es wird empfohlen, bei der Einführung von Credits den
größeren Teil der erforderlichen Gesamt-Studienleistungen
studienbegleitend abzuprüfen.

Grundsätzlich ist es möglich, die Gesamtleistung des Stu-
diums ausschließlich durch Summierung der Credits zu
bestimmen. In diesem Falle würden 100% der Studienleis-
tungen studienbegleitend geprüft. Credit-Systeme erlauben
es aber auch, Leistungen und Prüfungen vorzusehen, die
nicht an definierte Studieneinheiten (Lehrveranstaltungen
und das damit verbundene Selbststudium) gekoppelt sind.
Dies kann entweder dadurch erfolgen, dass Credits ent-
sprechend dem Umfang des erforderlichen Selbststudiums
für die Leistung incl. Prüfung vergeben werden (z.B. x Cre-
dits für die Diplom-Arbeit); es können jedoch auch Lei-
stungen und Prüfungen bei einem Credit-System vorge-
sehen werden, die nicht in der Berechnung der Credits
auftauchen, wohl aber in der Festsetzung der Noten.

Die Gesamtnote beim Abschluss des Studiums kann als
Mittel der erreichten Noten für die einzelnen Studienein-
heiten, gewichtet nach der Zahl der zugrundeliegenden
Credits, ermittelt werden. In einem Credit-System ist es
aber auch möglich, einerseits nicht alle Leistungsnachweise
in die Gesamtberechnung einzubringen, andererseits je-
doch besondere Prüfungsleistungen anzurechnen und so-
gar stärker zu gewichten.

Die mit Einführung eines Credit-Systems verbundenen Zie-
le, den Studierenden eine höhere Übersichtlichkeit des
Leistungserwerbs im Studium zu sichern, die Mobilität zu

erleichtern und das Studium in ein System lebenslangen
Lernens einzubetten, wird nur erreicht, wenn das stu-
dienbegleitende Prüfen eindeutig vorherrscht. Dies ist bei
allen bekannten Credit-Systemen der Fall.

Daher macht die Einführung eines Credit-Systems in
Deutschland nur dann Sinn, wenn man sich von der Tra-
dition eines dominanten Schlussprüfungssystems an den
Universitäten trennt (z.B. Vor-/Hauptdiplomprüfung,
Zwischenprüfung, Magisterprüfung, Staatsexamen). Nach
internationalen Erfahrungen ist nicht zu befürchten, dass
ein stärkeres Gewicht des studienbegleitenden Prüfens das
Leistungsniveau senkt. Die Stärkung des studienbeglei-
tenden Prüfens macht jedoch nicht den Übergang auf ein
System gleichmäßiger Leistungsakkumulation über das ge-
samte Studium erforderlich. Um studienbegleitendes Prü-
fen zu stärken ohne einen Stellenwert größerer Prüfungen
auszuschließen bietet es sich an, einen Richtwert für das
Mindestmaß des studienbegleitenden Prüfungs als Rah-
menregelung zu setzen. Vorgeschlagen wird, mit der Ein-
führung von Credits mindestens 80 Prozent der erforder-
lichen Gesamtleistung studienbegleitend abzuprüfen. 

6. Bescheinigung von Studieneinheiten und Credits
Ein Credit-System ist ein formaler Mechanismus zur Glie-
derung, Berechnung und Bescheinigung des Studienauf-
wands. Damit ist aber noch nicht gesichert, dass etwa bei
einem Hochschulwechsel eine Anrechnung der schon er-
brachten Studienleistung erfolgt. Auch schließt ein Cre-
dit-System nicht aus, dass noch andere Merkmale zur Be-
wertung der Leistung herangezogen werden als nur die
Bezeichnung der Studieneinheit und die Zahl der Credits. 
Die Bescheinigungen über Studieneinheiten und Credits
sollten deshalb nicht nur die Kerninformationen eines Cre-
dit-Systems (Name der Studieneinheit und Zahl der Cre-
dits) und die zur Information wichtigen Daten (Person,
Hochschule, Fach usw.) enthalten, sondern auch weitere
übliche Informationen, die zur Einschätzung der Qualität
der erbrachten Leistung von Bedeutung sind. Denn diese
Informationen können für die Anrechnung bzw. Benotung
ausschlaggebend sein.

Eine Bescheinigung von Studieneinheiten und Credits soll-
te enthalten:
• zentrale personenbezogene Informationen (Name, Matr.-

Nr., ggf. Geburtstag oder andere Identifikationsmerk-
male),

• zentrale studienbezogene Informationen (Hochschule,
Studienfach u.ä., beurteilender Dozent, Datum des Leis-
tungsnachweises bzw. der Bescheinigung, ggf. Identifi-
kation des Bescheinigenden),
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• Bezeichnung der jeweiligen Studieneinheit und Zahl der
Credits,

• qualitätsrelevante Informationen (Modi von Studium
und Prüfungen, Stellung im Studiengang, Noten).

Solche Bescheinigungen von Studieneinheiten und Credits
enthalten zunächst die gleichen Informationen wie die bis-
her schon üblichen Leistungsnachweise etwa von Übun-
gen, Seminaren u.ä. Darüber hinaus aber geben sie Aus-
kunft über den für die Studieneinheit vorgesehenen
Studienaufwand und nicht nur über die Anzahl der be-
legten Lehrveranstaltungsstunden.

In die Bescheinigung sollten die Modi von Lehre und Stu-
dium (Vorlesung, Übung, Seminar, Labor, Diplom-Arbeit
u.a.m.) und die Modi der Prüfung (Klausur, Hausarbeit,
mündliche Prüfung u.a.m.) aufgenommen werden. Solche
Informationen verlieren nicht dadurch an Stellenwert, dass
die Berechnung des Aufwandes von der Lehrveranstal-
tungszeit zum Studienaufwand übergeht.

Auch ist die Benotung auf der Bescheinigung zu nennen.
Die kann wie bisher üblich, in Form einer skalaren (sehr
gut, gut usw.), dichotomen (bestanden/nicht bestanden)
oder in Form einer textlichen Bewertung erfolgen. Die
Verwendung dieser Informationen wird nicht durch die
Logik des Credit-Systems, sondern durch die einzelnen
Studien- und Prüfungsordnungen oder in anderer Weise
festgelegten Verfahren entschieden. Da in Deutschland die
skalare Bewertung diejenige ist, die am stärksten ver-
breitet ist und die mit größter Wahrscheinlichkeit die An-
rechnung im Mobilitätsfall sichert, ergibt sich auch bei
Einführung eines Credit-Systems, dass die Anrechnung
im Mobilitätsfall weiterhin am wahrscheinlichsten ist,
wenn die Bewertung nach der üblichen Bewertungsska-
la erfolgt und die Bewertungsskala auf der Bescheinigung
erläutert wird.

Ferner sind Angaben zur Position der Studieneinheit im
Rahmen des Studienfortschritts erforderlich, entweder als
Sequenz von Sachgebieten (Mathematik I; II) oder als zeit-
liche Studiensequenz (z.B. erstes Studienjahr, Grund-,
Haupt-, Graduiertenstudium u.a.m.). Auch diese Angaben
sollten zunächst beibehalten werden, da sie mit der Ablö-
sung des alten Systems durch ein Credit-System nicht an
Bedeutung verlieren.

Es ist aber zu bedenken, dass solche Angaben meistens
nur für ein Fach, und dieses – je nach Studienordnung –
manchmal nur an einer Hochschule aussagekräftig ist. Bei
Mobilität über diesen Rahmen hinaus (z.B. bei einem Stu-

dienortwechsel, in jedem Falle beim Wechsel der Fach-
richtung, Hochschulart, des Studiengangtyps und im Fal-
le der internationalen Mobilität), sind diese Informatio-
nen nur schwer zu interpretieren. Daher könnte die
Anrechnung erleichtert werden, wenn ein national über-
greifendes bzw. ein international bekanntes Einstufungs-
system nach Niveaus wissenschaftlicher Vertiefung (Stu-
dienfortschritt, Levels) eingeführt würde; an dieser Stelle
sei das jedoch lediglich als ein mögliches Fernziel genannt. 

7. Anforderungen an Studien- und Prüfungsordnungen
sowie andere Dokumente

Studien- und Prüfungsordnungen für Studiengänge, in de-
nen ein Credit-System eingeführt wird, müssen in vier
Aspekten präzisiert werden; sie müssen Auskunft geben
über:
• die Einteilung des Gesamtstudiums in Studieneinheiten

(Lehrveranstaltungen und Selbststudium; die Informa-
tion ist ggf. mit Angabe zu Art und Ebene der einzelnen
Lehrveranstaltungen und Dozenten zu ergänzen),

• die Zahl der Credits, die mit den einzelnen Studienein-
heiten verbunden sind,

• die Zahl der erforderlichen Credits für das Studium ins-
gesamt; ggf. auch für die verschiedenen thematischen Be-
reiche, Stufen des Studiums sowie für die Zuordnung
von Credits zu Prüfungen,

• die Berechnung der Gesamtnote bei Abschluss des Stu-
diums.

In jedem Falle sollten die bisherigen Studien- und Prü-
fungsordnungen dahingehend überprüft werden, ob sie für
die Anrechnung von Credits schon die erforderliche Trans-
parenz bieten. Eine zu hohe Regelungsdichte sollte ver-
mieden werden, weil sie immer dann verfehlt, wenn die
anderen Institutionen andere Detailregelungen haben. Im
Gegenteil, die Einführung eines Credit-Systems sollte zum
Anlass genommen werden, die bestehenden Studien- und
Prüfungsordnungen daraufhin zu überprüfen, ob ihre Re-
gelungsdichte verringert werden kann. Angesichts der Viel-
falt der möglichen Mobilitätsbewegungen und der an-
dersartigen Regelungen von Herkunftsfach, -hochschule
und -land ist Flexibilität für eine sachgerechte Anrechnung
von Studienleistungen unabdingbar.

Die Einführung eines Credit-Systems erfordert natürlich
auch, weitere Dokumente zur Information der Studieren-
den anzupassen. Dies gilt insbesondere für die „Vorlesungs“-
Verzeichnisse. Ebenso könnte die Interpretation und An-
rechnung der Credits erleichtert werden, wenn die
Hochschulen Kurzübersichten über die Studiengänge er-
stellen, die eine Einordnung der Studieneinheiten erlauben.
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8. Weitere Regelungsbereiche
Mit den Empfehlungen dieses Memorandums sind gewiss
nicht alle Bereiche angesprochen, die mit Credit-Systemen
gestaltet werden können. Einige vorliegende Vorschläge
enthalten z.B. Regelungen zur Wiederholung von Leis-
tungsnachweisen, Höchstmengen von Leistungsnach-
weisen in einzelnen Semestern oder Studienjahren u.ä. Es
gibt auch detaillierte Ausführungen über weitere Abklä-
rungsnotwendigkeiten im Falle von (internationaler) Mo-
bilität zwischen unterschiedlichen Credit-Systemen (z.B.
für Noten-Umrechnungen). Ferner wurde bereits er-
wähnt, dass eine Einstufung von Studieneinheiten nach
Niveaus wissenschaftlicher Vertiefung (Levels) entwi-
ckelt werden kann. Solche Details gehen jedoch über das
hinaus, was dieses Memorandum den Hochschulen in
Deutschland als landesweit verbindliches Minimum
empfiehlt: den Übergang von einem Prüfungssystem, das
mit Semesterwochenstunden rechnete und mit der lehr-
veranstaltungsbezogenen Vergabe von Scheinen und
semesterübergreifenden Blockprüfungen operierte, zu ei-
nem international kompatiblen studienbegleitenden Cre-
dit-System.

9. Abschließende Überlegungen 
Credit-Systeme ermöglichen und fordern in erster Linie ei-
ne klare inhaltliche und formale Gliederung des Studiums,
was das Rechnen mit Studienaufwand und Studienleis-
tungen erleichtert. So entstehen „Bausteine“ für die Ak-
kumulation der Studienleistung; sie sind darüber hinaus
eine „Wechselstube“ im Falle der Mobilität.

Von der Einführung eines Credit-Systems erwartet man zu
Recht mehr als nur die Erhöhung der Transparenz und der
Rechenhaftigkeit des Studiums. Das traditionelle Prü-
fungswesen ist unmittelbar tangiert; erforderlich sind die
Ausweitung des studienbegleitenden Prüfens an Univer-
sitäten sowie die Studienberatung. Darüber hinaus soll das
Credit-System ein erfolgreiches Studium in kürzerer Zeit
erleichtern und zur Flexibilisierung der Studiengänge so-
wie zur besseren Anrechnung der Studienleistungen bei-
tragen. Wünschenswert wäre es auch, wenn die Einfüh-
rung eines Credit-Systems zum Anlass genommen würde,
den Studierenden darüber hinaus weitere Informationen
zur Verfügung zu stellen, die zum Verständnis und zur
Transparenz beitragen könnten, wie z.B. über die Ziele und
Inhalte der Studienangebote.

Ein Credit-System verbessert die Voraussetzungen zur Be-
rechnung der erfolgten Leistungen innerhalb eines Stu-
diengangs und die Voraussetzungen zur Anrechnung im
Mobilitätsfall. Die Entscheidung für die Anerkennung und

Anrechnung wird jedoch jeweils innerhalb des Studien-
gangs getroffen, in dem das Studium fortgeführt und ab-
geschlossen werden soll. Den Verantwortlichen für Stu-
dium und Prüfungen steht es mit der Einführung eines
Credit-Systems nach wie vor frei, wieweit sie Anrechnun-
gen generell garantieren oder der Einzelfallprüfung über-
lassen. Sie können jedoch zu einer besseren Entfaltung der
potenziellen Wirkungen eines Credit-Systems beitragen,
indem sie das Credit-System in der Prüfungsordnung aus-
buchstabieren, die Transparenz erhöhen und die Flexibi-
lität sichern, die zur Vermeidung unnötiger Barrieren im
Mobilitätsfall erforderlich sind.

Die hier vorgeschlagenen Regelungen sollen dazu beitra-
gen, eine ausreichende Zustimmung für den Einstieg in ein
Credit-System bei den Hochschulen, den Studierenden und
der Bildungsverwaltung zu erreichen. Ein gewisser Grad
an landesweiter Regelung ist dabei unabdingbar, um trans-
parenz- und mobilitätsgefährdende Unterschiede in der
konkreten Ausgestaltung der Credit-Systeme an den ein-
zelnen Hochschulen und Fachbereichen auszuschließen.
Jedoch lassen die vorgeschlagenen Regelungen Spielraum
für vielfältige Detailregelungen, die im Einzelfall zur Re-
alisierung weiterer Reformziele angebracht sein mögen. 

Dr. Stefanie Schwarz, Prof. Dr. Ulrich Teichler
Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschul-
forschung, Universität Gh Kassel
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Beispielhaft wird zugrunde gelegt: 
Ein Studiengang der Betriebswirtschaftslehre mit 
internationaler Ausrichtung (Regelstudienzeit: 8 Semester;
Hochschulgrad: Diplom-Kaufmann/Diplom-Kauffrau) 

Arbeitsschritt 1: Einrichtung einer Arbeitsgruppe
Zur Vorstrukturierung eines möglichen Credit-Systems
ist die Einrichtung einer Arbeitsgruppe von 3-5 Mit-
gliedern dringend zu empfehlen. In ihr sollten vor al-
lem Hochschulmitglieder vertreten sein, die nicht nur
das Memorandum zur Einführung eines Credit-Sys-
tems, sondern auch Prüfungs- und Studienordnungen
kennen und sich mit Themen, wie z.B. neue Studien-
gänge, Modularisierung, Akkreditierung, Kreditie-
rung, beschäftigt haben bzw. sich einarbeiten möch-
ten. 

Diese Gruppe hat die Aufgabe, ein Grobkonzept zu ent-
wickeln, das später – nach der grundsätzlichen Zu-
stimmung durch den Fachbereich (oder Senat), Fach-
kollegen und -kolleginnen zur weiteren Konkretisierung
als Orientierung gilt. Danach ist die Abstimmung (Fein-
planung) unter Beteiligung der Fachvertreter gemein-
sam zu leisten.

Die Arbeitsgruppe führt die Arbeitsschritte 2, 3 und 5
durch, die Fachgruppe den vierten.  Die Arbeitsschrit-
te 1 und 6 obliegen dem Fachbereichsrat oder ver-
gleichbaren Gremien.

Arbeitsschritt 2: Begriffsbestimmungen
Damit keine Missverständnisse entstehen, ist es erfor-
derlich, Kernpunkte des einzuführenden Credit-Sys-
tems zu erklären. Dies sollte anhand des Memorandums
erfolgen und auch dazu dienen, die unterschiedlichen
Ansätze anderer Systeme aufzuzeigen und den Spiel-
raum auszuleuchten, der von der  Arbeitsgruppe des
Fachbereichs durch Entscheidungen festzulegen ist. Das
Memorandum bündelt Empfehlungen und regelt in er-
ster Linie die formalen Aspekte, „...immer mit Blick auf
eine dadurch mögliche tiefer greifende Studienreform“
der Fachbereiche bzw. Hochschulen.

Als konstitutive Elemente sind definiert:
• Credit
• Studieneinheit
• Studienaufwand
• Anzahl und Größenordnung der Credits
• Größe der Studieneinheiten
• Studienbegleitendes Prüfen
• Bescheinigung von Studieneinheiten und Credits
• Anforderungen an Studien- und Prüfungsordnungen

sowie andere Dokumente

Anhand eines Beispiels wird im Folgenden ausgeführt,
wie Credits für einen Studiengang ermittelt werden
können, ohne den Anspruch zu erheben, dass nur der
vorgeschlagene Weg der „richtige“ sei. 

Arbeitsschritt 3: Festlegung der Studieneinheiten für
einen Studiengang
Alle Studiengänge sind durch Lehr- und Lernveranstal-
tungen strukturiert, die zum Teil in einem Semester ab-
geschlossen werden, sich zum Teil jedoch über mehre-
re Semester erstrecken und in Blockprüfungen münden.
Der im Folgenden als Grundlage ausgewählte Mus-
terstudienplan eines bestehenden betriebswirtschaft-
lichen Studiengangs mit internationaler Ausrichtung an
Fachhochschulen ist in dieser Hinsicht typisch und soll
als Beispiel dienen, um Lehrveranstaltungen in Stu-
dieneinheiten mit Credits umzuformen:
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In diesem Studiengang werden Prüfungen größtenteils
studienbegleitend durchgeführt; in einigen Semestern
liegt eine ziemliche Konzentration vor. Die Leistungs-
nachweise einer Lehrveranstaltung können in der Re-
gel nicht in einem Semester erbracht werden. 

Um Studieneinheiten zu bestimmen, ist es erforderlich,
den zeitlichen Studienaufwand für die oben angegebenen
Lehrveranstaltungen auszuweisen. Dies kann auf ver-
schiedene Art und Weise erfolgen. So könnte z.B. ein
konstanter Faktor den Vorlesungen und Übungen zuge-
wiesen werden bzw. unterschiedliche Faktoren, die den
Zeitaufwand widerspiegeln sollen. Der Nachteil dabei ist,
dass lediglich von der Veranstaltungsart ausgegangen
wird, ohne im Einzelnen zu prüfen, ob in der Tat z.B. für
die verschiedenen Seminare, Vorlesungen immer der glei-
che Studienaufwand erforderlich ist, d.h. zusätzlich zu
den Kontaktstunden sind auch das Selbststudium, Grup-
penarbeiten etc. zu berücksichtigen. Auch wird die Chan-
ce verpasst zu überprüfen, ob der bestehende Studien-
gang noch den zukünftigen Anforderungen entspricht.

Im Rahmen des gewählten Vorschlags soll die Arbeits-
gruppe klären, ob prinzipiell die oben angegebenen
Lehr- und Lernveranstaltungen anders aufgebaut, zeit-
lich verlegt oder der Studiengang in anderer Weise re-
formiert werden sollte.  Da die Detailarbeit eher von ein-
zelnen Fachgruppen geleistet werden kann (siehe

Arbeitsschritt 5), sollte die Arbeitsgruppe nur eine
Strukturierung als Empfehlung erarbeiten und dabei die
Gelegenheit nutzen, den Studiengang unter dem Ge-
sichtspunkt des Studienaufwands für den Studierenden
zu überdenken. 

Die Strukturierung für den beispielhaften Studiengang
sollte von der Fragestellung geleitet werden, inwieweit
die obigen Lehrveranstaltungen des Studiengangs für
das Studienziel, in diesem Fall eine in einem interna-
tionalen Unternehmen o.ä. tätige Führungskraft, un-
verzichtbar sind (Kern) bzw. eine spezielle Orientierung
ermöglichen (Studienrichtung/Schwerpunkt/Vertie-
fung). Um Kern und Schwerpunkt zu studieren, kön-
nen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erfor-
derlich sein, die in anderen Veranstaltungen erbracht
werden (Instrumente). Zusätzlich werden zunehmend
weitere Qualifikationen von Führungskräften verlangt,
die bislang oft indirekt in Studiengängen angelegt wa-
ren (Soziale Kompetenzen/Schlüsselqualifikationen/
Organisations- und Kommunikationstechniken), aber
heutigen und zukünftigen Anforderungen nicht ent-
sprechen. Auch ist ernsthaft zu überprüfen, inwieweit
verstärkt Erkenntnisse aus der Literatur in Projekten
u.ä. angewendet werden sollten (Transferübungen).
Auslands- und Praxissemester sowie die Diplomarbeit
vervollständigen die typischen Elemente des als Beispiel
gewählten Studiengangs. 
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Semester
Fach

Grundstudium 
SWS
1. 2. 3.

Hauptstudium
SWS
4.* 5. 6. 7. 8.**

∑
SWS

Betriebswirtschaftslehre
Volkswirtschaftslehre
Rechnungswesen
Wirtschaftsrecht
Steuern
Statistik
EDV
Mathematik
1. Wirtschaftssprache
2. Wirtschaftssprache
Wahlpflichtfach
Vertiefungsfach
∑
SSWWSS

3300 2288 2222 1122 -- 2200 2222 -- 2266 2200 -- 2244 114422

4 4St 4P
4 4 4P
4St 4 4P
4 4P
2St
2 4P
2St 2St 2St
4P
4St 4St 4P

2St 4St

4St APS 4P
2St 4St 4P

4P
4St 4P

8St/P 4St 4P
6St St

6St 12P
P

20
22
12
8
2
6
6
4
16
14
8***
24

Legende
SWS = Semesterwochenstunde
* = Auslandsstudiensemester
APS = Auslandspraxissemester
St = Studienleistung (∑ 18)

P = Prüfungsleistung (∑ 13)
** = 2. Praxissemester, verbunden mit der Erstellung der 

Diplomarbeit
*** = Wahlweise im Ausland oder an der Heimathochschule
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Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Ausrichtung
nicht zu eng erfolgt, so dass Absolventen durchaus
auch in anderen Bereichen der Wirtschaft tätig werden
können. Bei den zu treffenden Entscheidungen ist es
empfehlenswert, sich mit anderen Studiengängen zu
vergleichen bzw. auch Veröffentlichungen hinzuzu-
ziehen (z.B. Internationalisation in Higher Education).
Potenziell ist durch die Strukturierung auch eine spä-
tere Vergleichbarkeit von Studiengängen leichter mög-
lich. 
Die Arbeitsgruppe erarbeitet unter diesen Gesichts-
punkten den folgenden Vorschlag:

Um Studieneinheiten zu bilden, d.h. die Lehrveran-
staltungen mit Credits zu belegen, wird vorgeschlagen,
für die einzelnen Gruppen von Lehrveranstaltungen
durch die Arbeitsgruppe Richtwerte für den Studien-

aufwand in Prozent vorzugeben, um deutlich zu ma-
chen, welchen Umfang die jeweiligen Gruppen haben
sollten. Dabei sind nicht nur die Kontaktstunden (Vor-
lesungen, Seminare, ...) zu erfassen, sondern auch das
Selbststudium in der Bibliothek oder zu Hause u.ä.
Orientierungsgröße ist der „Normalstudent“, der ent-
sprechend der Zielgruppe des Studiengangs erreicht
werden soll. Dies erscheint einfacher, als wenn diese
Fragestellung für jede einzelne Lehrveranstaltung be-
antwortet werden müsste und hat sich in der Vergan-
genheit als  sinnvoll herausgestellt, ohne dass hiermit
andere Verfahren ausgeschlossen werden sollen. Im vor-

liegenden Fall könnte z. B. der Studienaufwand, aus-
gedrückt als Prozentzahl des gesamten Studiums, auf-
grund der Expertenmeinung der Arbeitsgruppe wie
folgt aussehen:

Bisherige Lehrveranstaltung/Praxis/
Abschlussarbeit

BWL, einschließlich Rechnungswesen,
VWL, Recht, Steuern 

Kern

Mathematik, Statistik, EDV,
Fremdsprachen

Einführung von Niveaukurssystemen
auf Grund unterschiedlicher 
Vorkenntnisse 

Instrumente
(Im Studiengang wird festgelegt,
welches Niveau erreicht werden muss)

Controlling, Logistik, Marketing, Finan-
zierung....
(Vertiefung)

Studienrichtung

Rhetorik, Teamarbeit, Präsentations-
technik...

Organisations- und Kommunikations-
techniken

Blockveranstaltungen Blockveranstaltungen (Planspiele,
Exkursionen, Fallstudien), Projekte

Praxisnahe Transferübungen

Praxissemester Praxissemester

Diplomarbeit Abschlussarbeit

Empfohlene Veränderungen Gruppe Lehrveranstaltungen
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Gruppe Lehrveranstaltungen

Kern

Geplanter Prozentsatz
(Studienaufwand in % des gesamten

Studiums)

25

Instrumente 20

Organisations- und Kommunikationstechniken 5

Praxisnahe Transferübungen 5

Studienrichtung 25

Praxissemester 10

Abschlussarbeit 10

Summe Prozent 100

Gruppe Studieneinheiten

Kern

Credits
(geplanter anteiliger Studienaufwand

in Credits ausgedrückt; Basis 240)

25% = 60

Instrumente 20% = 48

Organisations- und Kommunikationstechniken 5% = 12

Praxisnahe Transferübungen 5% = 12

Studienrichtung 25% = 60

Praxissemester 10% = 24

Abschlussarbeit 10% = 24

Summe Prozent 100% = 240 Credits

Eine erste Umrechnung in Credits ergibt folgenden Rahmen. Dabei wird berücksichtigt, dass es sich um einen
achtsemestrigen Studiengang handelt, d.h. insgesamt 240 Credits zu erwerben sind:

Die Prozentsätze können hinsichtlich der Praxissemes-
ter und Abschlussarbeit  verfeinert werden, da im an-
genommenen Beispiel davon ausgegangen wird, dass
beide jeweils einen Studienaufwand von einem vollen
Semester bedingen, d.h. jeweils 30 Credits erfordern.
Da das obige Beispiel nur 48 Credits für beide Grup-

pen vorsah, sind die anderen Gruppen der Studienein-
heiten um 12 Credits zu reduzieren. Das könnte „re-
chentechnisch“ gelöst werden, indem z.B. die „Orga-
nisations- und Kommunikationstechniken“ bzw.
„Praxisnahe Transferübungen“ um jeweils 2 Credits ge-
kürzt werden und gegebenenfalls auch noch 8 Credits
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bei den „Instrumenten“ gewonnen werden. Andere Ver-
schiebungen sind ebenso möglich. 

Sinnvoller ist es jedoch, hier eine Entscheidung über
die grundsätzliche Größe von Studieneinheiten zu tref-
fen. Die Arbeitsgruppe könnte vorschlagen, dass alle
Studieneinheiten in der Summe einen durch 5 teilba-
ren Wert haben sollten, da keine Studieneinheit in ei-
nem Studienaufwand von weniger als 125 Arbeits-
stunden (bzw. 5 Credits) im Semester abzuschließen ist.
Dabei spielt zum einen der Gedanke der Anzahl der
Prüfungs- und Studienleistungen eine Rolle, anderer-
seits aber auch die Vorstellung, eine Vergleichbarkeit der
Studieneinheiten auf der Basis des Studienaufwands
vorzunehmen. Im betrachteten Beispiel soll eine Stu-
dieneinheit 5 Credits oder ein Mehrfaches umfassen,
wobei die Höchstgrenze z. B. auf 15 festgelegt wird
(Ausnahmen: Praxissemester, Abschlussarbeit, d.h.
Studieneinheiten, die hinsichtlich des Studienauf-
wands ein volles Semester in Anspruch nehmen). 
Der „bereinigte“ Rahmen der Expertengruppe könnte
dann wie folgt aussehen: 

Um den Fachgruppen die Aufgabe transparenter zu ge-
stalten, erstellt die Arbeitsgruppe auf dieser Basis einen
Vorschlag für die Verteilung dieser Zielzahlen auf ein-
zelne Studiensemester unter dem Gesichtspunkt eines
sinnvollen Studienaufbaus und der Angemessenheit des
Studienaufwands für die Einheiten der verschiedenen
Gruppen (Kern, Instrumente, etc.). Durch diese Zu-
ordnung und die Auflösung der Gruppen entstehen Stu-
dieneinheiten, d.h. „thematisch bestimmte Einheiten
des Lehrens und Lernens, ..., für die der typische zeit-
liche Studienaufwand vorab in Credits ausgewiesen
wird, ..., für die eine Leistungsbewertung erfolgt“. Als
Zeitaufwand der Studierenden wird von 1500 Stunden
pro Jahr ausgegangen, was einer Creditzahl von 60 für
alle Studieneinheiten eines akademischen Jahres ent-
spricht. Je Semester halbieren sich die Werte entspre-
chend.

Gruppe der Studieneinheiten

Kern

Geplante Credits

55

Instrumente 50

Organisations- und Kommunikationstechniken 10

Praxisnahe Transferübungen 10

Studienrichtung 55

Praxissemester 30

Abschlußarbeit 30

Summe Credits 240
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Nr.
Studien-
einheit

Bezeichnung / Semester / Credits
der Studieneinheiten

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ∑
Credits

1
2
3

4
5
6
7
8

Studieneinheiten Kern
Betriebliche Funktionsbereiche
Jahresabschluß, Kosten- und Leistungsrechnung
Human Resources, Strategic Management/
Unternehmensführung
Mikroökonomie 
Makroökonomie
Volkswirtschaftliche Politiken
Wirtschaftsrecht
Steuern

5

10

5

5

10

5

10

5

55

9
10
11

12
13
14
15

Studieneinheiten Instrumente
Mathematik, Statistik,
Informatik
Multimedia
Niveaukurssystem
Fremdsprache 1 Niveau B (Mobilitätsfähigkeit)
Fremdsprache 1 Niveau C (Verhandlungssicherheit)
Fremdsprache 2 Niveau B (Mobilitätsfähigkeit)
Fremdsprache 2 Niveau C (Verhandlungssicherheit)

10

10

10

5
5

5

5

50

16

17

Studieneinheiten Organisations- und 
Kommunikationstechniken
Studienorganisation/Technik des wissenschaft-
lichen Arbeitens, Rhetorik, Kommunikation/ 
Verhandlungsführung,
Präsentations- und Informationstechniken,
Projektmanagement / Time-Management, Soziale
Kompetenzen/Gruppen- und Teamarbeit

5

5

10

18
19

Studieneinheiten Praxisnahe Transferübungen
Blockveranstaltungen,
Betriebswirtschaftliches Projekt

5
5

10

20

21
22

Studieneinheiten Studienrichtung
Vertiefung 1
Vertiefung 2
Grundlagen
Anwendung

30

10
15

55

23
Studieneinheit Praxissemester im Ausland 
Arbeit im Unternehmen, Aufbauseminar 30

30

24
Studieneinheit Abschlussarbeit
Diplom-Arbeit

30 30

∑ Credits pro Semester 30 30 30 30 30 30 30 30 240

Dipl.Kfm./Dipl.Kff. – Betriebswirtschaft mit internationaler Ausrichtung
Mindestens 1 Jahr Studium/Praxissemester im Land einer Fremdsprache (4./5.Semester) und ein zweites Praxissemester/
Diplomarbeit (8.Sem.) 
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Dieser Vorschlag bedeutet, dass jede Studieneinheit in
einem Semester durch eine Prüfungs- oder Studien-
leistung abgeschlossen wird. Insgesamt sind 24 dieser
Leistungen während des Studiums abzulegen. Im zu-
grunde gelegten Musterstudienplan sind es 31 (18 St,
13 P), d.h. die Einführung eines Credit-Systems führt
nicht automatisch zu einer Erhöhung der Anzahl der
Studien- und Prüfungsleistungen. Erhöht hat sich die
Zahl der zu studierenden Einheiten, und zwar von 12
Fächern im ursprünglichen Plan auf 24 Studienein-
heiten. Dieses ist eine normale Konsequenz bei der
Einführung eines Credit-Systems, da die Studienein-
heiten aus den einzelnen Lehrveranstaltungen der ent-
sprechenden Fächer abgeleitet werden. Andererseits ist
eine Begrenzung der Anzahl der Studieneinheiten pro
Semester eingehalten worden. Während der ur-
sprüngliche Studienplan das Studium von bis zu 9 ver-
schiedenen Fächern im Grundstudium und bis zu 6
im Hauptstudium erforderte, erfolgt durch die Wahl
der Mindestgröße einer Studieneinheit von 5 Credits
(Studienaufwand von125 Stunden) die Konzentration
auf maximal 6, im konkreten Beispiel auf 5. Dies be-
deutet gleichzeitig, dass in keinem Semester mehr als
5 Studien- bzw. Prüfungsleistungen zu erbringen sind,
ursprünglich waren dies bis zu 6. Die Form der stu-
dienbegleitenden Prüfungen bleibt erhalten bzw. wird
verstärkt. Eine mögliche Veränderung der Semester-
wochenstunden kann aus den Aufstellungen system-
bedingt nicht abgelesen werden.  

Arbeitsschritt 4: Einrichtung von Fachgruppen
Der von der Arbeitsgruppe im Arbeitsschritt 3 erarbei-
tete Vorschlag sollte grundsätzlich vom Fachbereichs-
rat oder vergleichbaren Gremien genehmigt werden. Der
Rat sollte dann Fachgruppen für die einzelnen Stu-
diengruppen einsetzen, die sich aus den Hochschul-
mitgliedern zusammensetzen, die in den einzelnen Stu-
dieneinheiten  lehren bzw. lernen. Die Gruppen sollten
einen Vorsitzenden wählen, der Ansprechpartner der Ar-
beitsgruppe ist und regelmäßig über das Vorankommen
informiert. Zur Orientierung der Fachgruppen sollten
detaillierte Arbeitshilfen von der Arbeitsgruppe erstellt
werden. Zum einen sollten die Begriffsbestimmungen
vorgegeben werden, dazu die Grobbeschreibung der Stu-
dieneinheiten und ihrer Strukturierung mit den Kon-
sequenzen hinsichtlich der Wahl von „großen“ bzw.
„kleinen“ Studieneinheiten. 

Außerdem sollten die speziellen Aufgaben der Fach-
gruppe zusammengestellt werden, die gemäß eines Zeit-
plans zu erfüllen sind:

• Abstimmung über die Studieneinheiten innerhalb der
entsprechenden Fachgebiete (Bezeichnung, Größe,
Anzahl, Ziele, Inhalt, Umfang der Lehrveranstaltun-
gen und des Selbststudiums)

• Überprüfung des vorgegebenen Studienaufwands
pro Studieneinheit, ausgedrückt in Credits, ausge-
richtet am durchschnittlichen Studenten entspre-
chend dem Profil der Studierenden des Studiengangs 

• Festlegung der Leistungsnachweise
• Bestimmung der Konsequenzen für Studien- und Prü-

fungsordnung 

Arbeitsschritt 5: Clearing der Vorschläge der Fach-
gruppen
Die Arbeitsergebnisse der Fachgruppen sind von der Ar-
beitsgruppe abzugleichen und zu überprüfen, inwieweit
Abweichungen vorgeschlagen werden. Diese zu-
sammenfassenden Aufstellungen werden den Ent-
scheidungsgremien des Fachbereichs vorgelegt, wobei
Differenzen durch Fachgruppen zunächst akzeptiert
oder abgelehnt werden müssen, da Änderungen not-
wendigerweise zu Anpassungsmaßnahmen bei anderen
Studieneinheiten führen. Es dürfte die Ausnahme dar-
stellen, dass alle Rahmenbedingungen der Arbeits-
gruppe eingehalten werden. 

Dieser Arbeitsschritt ist sehr zeitaufwändig und bedarf
vieler individueller Gespräche und Gruppenbespre-
chungen, bevor eine Einigung im Sinne eines gemein-
samen Nenners erzielt werden kann. Ein Hauptproblem
ist die Erkenntnis, dass nicht nur die Vorlesung oder
das Seminar in die Ermittlung des Studienaufwands ein-
gehen und dass pro Semester die Begrenzung von 30
Credits bzw. 750 Arbeitsstunden gilt bzw. pro Jahr 60
Credits und 1.500 Arbeitsstunden. Dabei muss sorg-
fältig gearbeitet werden, damit nicht Zufälligkeiten ent-
stehen bzw. der Eindruck erweckt wird, die Credits ha-
ben sich durch „Manipulationen“ ergeben, so dass zwar
der nummerische Wert von 30 pro Semester erfüllt ist,
in Wirklichkeit jedoch nicht der Studienaufwand aus
der Sicht des Studierenden berücksichtigt wird. Hier ist
ein großer Spielraum, der von verantwortlich han-
delnden Hochschullehrern angemessen zu füllen ist und
wofür es keine Patentrezepte gibt. 

Als Ergebnis dieses Clearing-Prozesses ergibt sich der
neue Musterstudienplan des Studiengangs für Be-
triebswirtschaft mit internationaler Ausrichtung:
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Nr.
Studien-
einheit

Bezeichnung / Semester / Credits
der Studieneinheiten

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ∑
Credits

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Studieneinheiten Kern
Betriebliche Funktionsbereiche 1
Betriebliche Funktionsbereiche 2
Jahresabschluss
Kosten- und Leistungsrechnung
Human Resources
Unternehmensführung
Mikroökonomie 
Makroökonomie
Volkswirtschaftliche Politiken
Wirtschaftsrecht
EU-Recht
Steuern

5

5

5
5

5

5

5

5

5

5

5

10

65

13
14
15
16
17
18

19

20

Studieneinheiten Instrumente
Niveaukurssystem
Mathematik
Statistik 
Informatik
Multimedia
Fremdsprache 1 Niveau B (Mobilitätsfähigkeit)
Fremdsprache 1 Niveau C 
(Verhandlungssicherheit)
Fremdsprache 2 Niveau A
(Grundkurs)
Fremdsprache 2 Niveau B
(Mobilitätsfähigkeit)

5

5

5

5
5

5

5

5

40

21
22
23

Studieneinheiten Organisations- und 
Kommunikationstechniken 
Grundlagen der Kommunikation
Selbstmanagement
Gruppen- und Teambildung

5
5

5

15

24
25

Studieneinheiten Praxisnahe Transferübungen
Blockveranstaltungen,
Betriebswirtschaftliches Projekt

5
5

10

30
Studieneinheit Abschlussarbeit
Diplom-Arbeit einschließlich Kolloquium 30

30

26

27
28

Studieneinheiten Studienrichtung
Vertiefung 1
Grundlagen
Vertiefung 2
Grundlagen
Anwendung

20

10
20

50

29
Studieneinheit Praxissemester im Ausland 
Arbeit im Unternehmen, Aufbauseminar 30

30

∑ Credits pro Semester 30 30 30 30 30 30 30 30 240

Dipl.Kfm./Dipl.Kff. – Betriebswirtschaft mit internationaler Ausrichtung
Mindestens 1 Jahr Studium/Praxissemester im Land einer Fremdsprache (4./5.Semester) und ein zweites Praxissemester/
Diplomarbeit (8.Sem.) 
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Arbeitskreis „Credits an 
deutschen Hochschulen“

Priv. Doz. Dr. Raphaela Averkorn
Historisches Seminar,
Universität Hannover

Dr. Ewald Berning
Bayerisches Staatsinstitut für
Hochschulforschung und Hoch-
schulplanung, München

Prof. Dr. Margret Bülow-Schramm
Projekt „Pro Uni“,
Universität Hamburg

Prof. Dr. Volker Gehmlich
FB Wirtschaftswissenschaften,
Fachhochschule Osnabrück

Dipl.-Inf. Wolfgang Gehring
Fakultät für Informatik,
Universität Ulm

Dr. Jochen Hellmann
Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst, Bonn

Prof. Dr. Ludwig Huber
Oberstufen-Kolleg,
Universität Bielefeld

Rüdiger Jütte
Hochschulrektorenkonferenz,
Bonn

Prof. Dr. Manfred Kraft
FB Wirtschaftswissenschaften,
Universität Paderborn

Dr. Volker Meyer-Guckel
Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft, Essen

Min R´in Uta Paffhausen-
Valente da Cruz
Bundesministerium für Bildung

und Forschung, Referat
„Studium und Prüfungen“, Bonn

Thomas Reil
Hochschulrektorenkonferenz,
Bonn 

Prof. Dr. Falk Roscher
Hochschule für Sozialwesen,
Fachhochschule Esslingen 

Reg.-Dir. Monika Schidorowitz
Bundesministerium für Bildung
und Forschung, Referat „Stu-
dium und Prüfungen“, Bonn

Dr. Karin Schimpf
Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften, Universität Magdeburg

M.A. Christian Schmalzl
Philosophische Fakultät,
Universität Regensburg

Dr. Klaus Schnitzer
Hochschul-Informations-
Systeme GmbH, Hannover

Dr. Stefanie Schwarz
Wissenschaftliches Zentrum 
für Berufs- und Hochschulfor-
schung, Universität Gesamt-
hochschule Kassel

Prof. Dr. Ulrich Teichler
Wissenschaftliches Zentrum für
Berufs- und Hochschulfor-
schung, Universität Gesamt-
hochschule Kassel

MinRat Helmut Weber
Hessisches Ministerium für
Wissenschaft und Kunst,
Wiesbaden

Es ist ersichtlich, dass die Strukturierung eingehalten
werden konnte, die Feinplanung aber Abweichungen ins-
besondere hinsichtlich der Verteilung der Studienein-
heiten auf die Semester ergab, was u.a. sich auch auf den
möglichen Studienaufwand auswirkte. Aus diesem Mus-
terstudienplan ist die Lehrbelastung der Dozenten nicht
ersichtlich. Dafür muss ein separater Plan erstellt wer-
den. Eine durchgehende Proportionalität zwischen Se-
mesterwochenstunden und Anzahl der Credits wird es
nicht geben. Dies kann es im Prinzip auch nicht, da der
Studienaufwand die Grundlage für die Berechnung bil-
det und nicht anzunehmen ist, dass alle Studieneinhei-
ten eine identische Aufteilung in Kontaktstunden und
Selbststudium aufweisen. Außerdem ist kein identischer
Studienaufwand für alle Studieneinheiten festgelegt
worden, sondern nur die Minimal- bzw. Maximalgröße.  

Der so von den Fachgruppen überarbeitete Studienplan
weist einige Veränderungen gegenüber der Empfehlung
der Arbeitsgruppe auf; die wesentliche Gliederung blieb
jedoch erhalten. Hinsichtlich des Studienaufwands er-
folgte eine Korrektur zugunsten der Studieneinheiten des
Kernbereichs (+10 Credits = 250 Stunden Studienauf-
wand) und der Organisations- und Kommunikations-
techniken (+5 Credits = 125 Stunden). Die Fachgruppen
ermittelten dagegen einen entsprechend geringeren Stu-
dienaufwand für die Studieneinheiten „Instrumente“
(./.10 = 250 Stunden) und „Studienrichtung“ (./.5 = 125
Stunden). Die Anzahl der Studieneinheiten und damit
auch die der Studien- und Prüfungsleistungen ist um 5
auf 29 gestiegen, liegt damit jedoch immer noch leicht
unter der Ausgangssituation von 31. Es hat keine Sys-

temveränderungen gegeben, auch das Prinzip der stu-
dienbegleitenden Prüfung ist beibehalten worden.

Arbeitsschritt 6: Umsetzung und Monitoring
Zur Umsetzung der Vorschläge erscheint es sinnvoll, ei-
ne Serie von Informationsveranstaltungen zu planen,
um allen Hochschulmitgliedern die Veränderungen, ins-
besondere den Paradigmenwechsel, zu verdeutlichen.
Es soll klar werden, dass die Credits nicht einfach sche-
matisch anhand von Semesterwochenstunden berech-
net, sondern aufgrund des Studienaufwands ermittelt
wurden. Die Festlegung des Studienaufwands kann zu-
nächst jedoch nur auf Annahmen beruhen. Deshalb ist
es wichtig, möglichst viele Gruppen von Hochschul-
mitgliedern an diesem Prozess teilhaben zu lassen.

Bereits aufgrund dieser Problematik ergibt sich die Not-
wendigkeit, die Umsetzung und Einführung systema-
tisch zu begleiten. Besonders in den ersten Semestern
sollten regelmäßig die Arbeitsbelastungen der Studie-
renden erfasst werden. Dies könnte Teil der normalen
Evaluation sein. Jedoch ist nicht nur der Studienauf-
wand, sondern auch die hochschulinterne Abstimmung
sowie die Funktionsfähigkeit des eigenen Systems im
Vergleich zu solchen anderer Hochschulen bzw. Stu-
diengänge im In- und Ausland zu beobachten. Damit
wird bereits deutlich, dass die Einführung eines Cre-
dit-Systems wesentlich mehr als nur eine rechentech-
nische Aufgabe ist.

Prof. Dr. Volker Gehmlich
Fachhochschule Osnabrück
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